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Nr. 4~~/J 

1993 -Olt- 2 3 

des NatIonalrates XVIII. GesetzgebUnb~~~;.i~·d~ 

des Abgeordneten Auer 

und Kollegen 

an den Bundesminister fur Inneres 

An fra g e 

betreffend Konzeptierung der Gendarmeriereform fur den Bezirk Wels-Land 

Am 1. Mai tritt die Neuorganisation der Gendarmerie in Kraft. Kleinere Gendarmerieposten 

werden zusammengelegt. Kern der Reform ist auf Bezirksebene eine Neugliederung der 

Bezirksgendarmeriekommanden sowie die Auflassung der Gendarmerieabteilungskommanden. Mit 

der Neuregelung des Exekutivdienstes ist eine neue Dienstzeitregelung verbunden. Die zukünftige 

Organisationsstruktur sieht eine verstärkte Tätigkeit im Außendienst vor. Von verschiedener Seite 

werden mögliche Schwierigkeiten bei Umsetzung der Gendarmerie-Strukturreform berurchtet. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesministerfur Inneres folgende 

Anfrage: 

1) Welche Änderungen bei den Tag- bzw. den Nachtdiensten der Gendarmeriebeamten im 

Bezirk Wels-Land wird die neue Exekutivordnung bringen? 

2) In wieviele "Streifen-Sektoren" mit welchen Einzugsgebieten wird der Gendarmeriebezirk 

Wels-Land eingeteilt? 

3) Wann bzw. wieviele Streifen werden unterwegs sein? 

4) Welche Posten werden aufgrund der Neukonzeptierung in der Nacht noch durchgehend 
besetzt sein? 

5) Wird durch die Neustrukturierung eine gleichermaßen effiziente und rasche Einsatztätigkeit 

gewährt wie bisher? 

6) Welche Auswirkungen auf die Personalsituation sind mit der neuen Gendarmerie-Struktur im 

Bezirk Wels-Land verbunden? 
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